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Лг. 17. — Den 17. December 1868. Allerhöchst bestä­
tigtes Gutachten des Reichsraths, vorgestellt dem Dirigircndcn 
Senate vom Gehilfen des Finanzministers am 30. December. 
Geber das Statut der Zweiten Rigaschen Gesellschaft gegen­
seitigen Credits.

Sc. Kaiserliche Majestät hat Allerhöchst geruht, 
das über den Entwurf zu dem Statute der Zweiten Rigaschen 
Gesellschaft gegenseitigen Credits in allgemeiner Versammlung 
des Reichsraths erfolgte Gutachten zu bestätigen, und befohlen, 
dasselbe in Erfüllung zu setzen.

Unterzeichnet: Präsident des Reichsraths Constantin. 

17. December 1868.

Gutachten des Reichsraths.

Der Reichsrath hat im Departement der Staats-Oeconomie 
und in der allgemeinen Versammlung nach Durchsicht der Vor­
stellung des Finanzministers hinsichtlich des Entwurfs zu dem 
Statute der Zweiten Rigaseben Gesellschaft gegenseitigen Cre­
dits für gut erachtet:

1) den Entwurf zum Statute der Zweiten Rigaschen Ge­
sellschaft gegenseitigen Credits Sr. Kaiserlichen Majestät 
zu Allerhöchster Bestätigung vorzustellen, und

2) dem Rigaschen Comptoire der Reichsbank vorzuschrei­
ben: a) Wechsel und andere terminliche Schuldverschreibungen, 
welche demselben von der Direction der Zweiten Rigaschen 
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Gesellschaft gegenseitigen Credits mit Unterschrift der Glieder 
der Direction derselben unter Garantie der Gesellschaft vorgc- 
stcllt werden, zu discontircn und b) im Laufe der ersten fünf 
Jahre des Bestehens gedachter Gesellschaft von den durch die 
Direction derselben zum Discont vorgestellten Wechseln und 
anderen terminlichen Schuldverschreibungen ein halbes Proccnt 
weniger zu erheben, als der allgemeine Procentsatz der Bank 
im Disconto -Verkehre beträgt.

Das Original des Gutachtens ist in den Journalen 
von den Präsidenten und Gliedern unterzeichnet.




